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AUSZUG ous dem Beschlussregister des Stodtrotes

Offentliche Sitzung vom 8. Oktober 2018

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkehrsordnung -Genehmigung einer
Ergönzungsverordnung betreffend die Einrichtung e¡nes
kombinierten Fuß- und Fohrrodweges ouf dem
Rotenbergplotz

DER STADTRAT,

lm Hinblick dorouf die Sicherheit der Fußgönger und der Rodfohrer, die ous den
Wohnvierteln Stockem, Stendrich und Steinroth in Richtung Josephine-Koch-Pork
bzw Stodtzentrum und Schulen unterwegs sind, zu erhöhen;

ln Anbetroch[ doss die Breite des neu gestolteten Bürgersteiges von durchschnittlich
2,25m zwischen Stendrich, ob Kreisverkehr, bis zum Rotenberg, ouf Höhe des
Übenrueges zum Josephine-Koch-Pork es ermöglicht einen Fußgönger- und
Fohrrodweg einzurichten, do diese r¡ber der für diese Einrichtung vorgegebenen
Mindestbreite von 2,00m liegt

ln Anbetrocht doss gemöß der Stroßenverkehrsordnung Fußgönger und Rodfohrer
verpfl¡chtet sind, gemeinsom den Bürgersteig oder einen Teil der Fohóohn zu
benutzen, insofern dieser Teil der öffentlichen Stroße mit dem Verkehrszeichen D10
gekennzeichnet ist

ln Anbetrocht doss bei der Plonung und der Ausführung des neuen Bürgersteiges
der oben erwöhnte Aspekt ,,Sicherheit der Rodfohref' vorob benicksichtigt wurde und
dieser Bürgersteig bereits ols gemeinsomer Weg für Fußgönger und Rodfohrer mit
dem Schild D10 ousgeschildert wurde;

ln Anbetroch[ doss es sich ous verkehrstechnischen Gründen sowie zur
Gewöhrleistung der Sicherheit der schwochen Verkehrsteilnehmer empfiehll den
gemeinsomen Weg für Fußgönger und Rodfohrer ouf dem Rotenbergplotz
beizubeholten;

ln Enruoftung des positiven Gutochtens von Frou J. Docteur des Öffentlichen Dienstes
der Wollonie und von Herm Polizeikommissor J. Försten

Aufgrund des Kodex der lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung;

Aufgrund des Geseües über den Stroßenverkehn

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über den
Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Min isteriellen Ru ndschreibens betreffend die Ergönzun gsverordnu n gen
und dos Aufstellen der Verkehrsze¡chen;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung in der
Boukommission;



beschließt
einstimmig,

den kombinierten Fuß- und Fohrrodweg ouf dem Rotenbergplotz offiziell zt)
genehmigen und die stödtische Stroßenverkehrsordnung unter Anwendung
folgender Artikel entsprechend onzupossen:

Artikel 1:

Auf dem Bürgersteig Rotenbergplotz, zwischen Stendrich, ob Kreisverkehr, bis zum
Rotenberg, ouf Höhe des Ubenrueges zum Josephine-Koch-PorK wird ein
kombinierter Fuß- und Fohrrodweges eingerichtet

Artikel 2:
Diese Moßnohme wird konkretisiert durch dos Aufstellen der Verkehrsschilder vom
Typ D10 on den in Froge kommenden Stellen.

Artikel 3:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des Kodex der
lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung veröffentlicht

Artikel 4:
Gegenwörtiger Beschluss wird dem Regionolen Minister für Tronsportwesen zur
Genehmigung u nterbreitet
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